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Regeste

Asylgesuch aus dem Ausland und Einreisebewilligung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021). Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine
Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im
Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig
für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
in der Regel - so auch vorliegend - endgültig (Art. 105 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998
[AsylG, SR 142.31]; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichts-gesetzes vom 17. Juni 2005
[BGG, SR 173.110]).

E. 1.2
Das vorliegende Verfahren ergeht gestützt auf die Übergangsbestimmung zur Änderung des
Asylgesetzes vom 28. September 2012 (in Kraft getreten am 29. September 2012), wonach
für Asylgesuche, die im Ausland vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 28. September
2012 gestellt worden sind, die Artikel 12, 19, 20, 41 Abs. 2, Art. 52 und 68 in der
bisherigen Fassung des Asylgesetzes Geltung haben.

E. 1.3
Die Voraussetzungen für das Eintreten auf die Beschwerde sind vorliegend erfüllt.

E. 2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 3
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung eines zweiten Richters entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie
nachstehend aufgezeigt, handelt es sich vorliegend um eine solche, weshalb der
Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG). Gestützt
auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde vorliegend auf die Durchführung eines
Schriftenwechsels verzichtet.

E. 4.1



Ein Asylgesuch kann gemäss Art. 19 Abs. 1 aAsylG im Ausland bei einer Schweizerischen
Vertretung gestellt werden, die es mit einem Bericht an das Bundesamt überweist (Art. 20
Abs. 1 aAsylG). Nach Art. 20 Abs. 2 und 3a AsylG ist die Einreise in die Schweiz zu
bewilligen, wenn eine unmittelbare Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit aus einem Grund
nach Art. 3 AsylG glaubhaft gemacht wird, das heisst im Hinblick auf die Anerkennung als
Flüchtling und Asylgewährung, oder aber wenn für die Dauer der näheren Abklärung des
Sachverhalts ein weiterer Aufenthalt im Wohnsitz- oder Aufenthaltsstaat oder die Ausreise
in einen Drittstaat nicht zumutbar erscheint. Gemäss Art. 10 Abs. 1 der Asylverordnung 1
vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (AsylV 1, SR 142.311) ist die asylsuchende
Person im Auslandverfahren in der Regel zu befragen. Ist dies nicht möglich, so wird sie
aufgefordert, ihre Asylgründe schriftlich festzuhalten (Art. 10 Abs. 2 AsylV 1). Eine
Befragung kann sich erübrigen, wenn der Sachverhalt bereits aufgrund des eingereichten
Asylgesuchs entscheidreif erstellt ist; der asylsuchenden Person ist aber diesfalls das
rechtliche Gehör zum absehbaren negativen Entscheid zu gewähren (vgl. BVGE 2007/30 E.
5.7 f.).

E. 4.2
Vorliegend führte das BFM zwar keine Befragung durch, hat diesem Umstand aber in
seinem Schreiben vom 24. März 2011 Rechnung getragen, den Verzicht auf eine Befragung
in rechtsgenüglicher Weise begründet, die Beschwerdeführerin auf ihre Mitwirkungspflicht
aufmerksam gemacht und ihr vorgängig das rechtliche Gehör zu einem allfälligen negativen
Verfahrensausgang gewährt. Mit dieser Vorgehensweise hat das Bundesamt den
Anforderungen an die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts Genüge getan.

E. 5.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG wird als Flüchtling anerkannt, wer in seinem Heimatstaat oder
im Land, wo er zuletzt wohnte, wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Anschauungen
ernsthaften Nach-teilen ausgesetzt ist oder begründete Furcht hat, solchen Nachteilen
ausgesetzt zu werden. Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung von Leib,
Leben oder Freiheit sowie Massnahmen, die einen un-erträglichen psychischen Druck
bewirken. Den frauenspezifischen Flucht-gründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 AsylG).

E. 5.2
Nach Art. 52 Abs. 2a AsylG kann einer Person, die sich im Ausland befindet, das Asyl
verweigert werden, wenn es ihr zugemutet werden kann, sich in einem anderen Staat um
Aufnahme zu bemühen.

E. 5.3
Für die Erteilung einer Einreisebewilligung gelten restriktive Voraussetzungen, wobei den
Behörden ein weiter Ermessensspielraum zukommt. Neben der erforderlichen Gefährdung
im Sinne von Art. 3 AsylG sind namentlich die Beziehungsnähe zur Schweiz, die
Möglichkeit der Schutzgewährung durch einen anderen Staat, die Beziehungsnähe zu
anderen Staaten, die praktische und objektive Zumutbarkeit zur anderweitigen Schutzsuche
sowie die voraussichtlichen Eingliederungs- und Assimilationsmöglichkeiten in Betracht zu
ziehen (vgl. BVGE 2011/10 E. 3.3 S. 126).

E. 6.1



Das BFM begründete seinen ablehnenden Entscheid damit, dass die Bewilligung der
Einreise in die Schweiz nicht dem Ausgleich vergangenen Unrechts diene, sondern
ausschliesslich dem Schutz vor aktueller Verfolgung. Die letzten Indizien für eine
Verfolgung seitens der von der Beschwerdeführerin erwähnten unbekannten Personen,
welche zwei ihrer Söhne entführt haben sollen, würden von (...) datieren. Als sie
aufgefordert worden sei, zur Einschätzung des BFM, wonach sie über kein Risikoprofil
verfüge, Stellung zu nehmen, habe sie dies unterlassen und keine Hinweise für ein
Fortbestehen der geltend gemachten Verfolgung genannt. In Ermangelung aktueller
Indizien für eine Verfolgung durch die sri-lankische Armee oder unbekannte Dritte sei nicht
davon auszugehen, dass eine solche gegenwärtig vorliege oder sich in absehbarer Zukunft
verwirklichen werde. Bei offensichtlich fehlender Schutzbedürftigkeit könne darauf
verzichtet werden, auf allfällige Unglaubhaftigkeitselemente in ihren Ausführungen
einzugehen. Die geltend gemachten Vorbringen seien nicht einreiserelevant. Deshalb sei
das Asylgesuch abzulehnen und die Einreise in die Schweiz nicht zu bewilligen.

E. 6.2
Die Beschwerdeführerin beschränkte sich in ihrer Rechtsmitteleingabe im Wesentlichen auf
die im Schreiben vom 18. Mai 2009 genannten Punkte. Auf die Erwägungen der Vorinstanz
nahm sie nicht Bezug und sie machte keinerlei Ausführungen zu ihrer aktuellen Situation.

E. 6.3
Das Bundesverwaltungsgericht gelangt nach Prüfung der Akten übereinstimmend mit dem
BFM zum Schluss, dass die Beschwerdeführerin kein Gefährdungsprofil aufweist, welches
im heutigen Zeitpunkt mit erheblicher Wahrscheinlichkeit auf eine Verfolgung im Sinne
von Art. 3 Abs. 1 AsylG schliessen liesse. Die geltend gemachte Entführung der zwei
jüngeren Söhne ist zwar ein tragisches Ereignis im Leben der Beschwerdeführerin, eine
konkrete Gefährdung ihrer eigenen Person macht sie jedoch nicht geltend. Zur Aktualität
der vorgebrachten Verfolgung nimmt sie in der Beschwerde nicht Stellung, und auch zum
weiteren Verlauf der Suche nach den Söhnen macht sie keine Angaben. Ihre Ausführungen
sind oberflächlich und vage, Hinweise auf eine aktuelle Verfolgung sind keine ersichtlich.
Die erwähnten Vorfälle aus den Jahren (...) stehen zeitlich in keinem Zusammenhang mit
den Asylvorbringen und sind daher nicht asylrelevant. Die Vorbringen in der
Rechtsmitteleingabe sind damit nicht geeignet, eine Änderung der angefochtenen
Verfügung zu bewirken. Eine Auseinandersetzung mit der vorinstanzlichen Argumentation
unterbleibt, und nähere Hinweise oder Aufschlüsse für eine relevante Gefährdungssituation
fehlen. Es ist daher nicht von der Schutzbedürftigkeit der Beschwerdeführerin auszugehen.
Angesichts dieser Sachlage erübrigen sich weitere Erwägungen.

E. 6.4
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Beschwerdeführerin keine Verfolgung im
Sinne von Art. 3 AsylG darzutun vermochte. Das BFM hat daher zu Recht der
Beschwerdeführerin die Einreise in die Schweiz verweigert und das Asylgesuch abgelehnt.

E. 7
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und
angemessen ist (Art. 106 Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde ist nach dem Gesagten
abzuweisen.



E. 8
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären dessen Kosten grundsätzlich der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Aus verwaltungsökonomischen
Gründen ist indessen in Anwendung von Art. 63 Abs. 1 in fine VwVG und Art. 2 sowie Art.
6 Bst. b des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor
dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) auf die Erhebung von
Verfahrenskosten zu verzichten. (Dispositiv nächste Seite)
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